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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Zulassungsvoraussetzungen für ein Masterstudium im Fach „Psycholo-
gischer Psychotherapeut“ sind in Baden-Württemberg festgelegt?

2. Gibt es für den Begriff „gleichstehende Hochschule“ des § 5 Absatz 2 Nr. 1 a
Psychotherapeutengesetz (PsychThG) nach ihrer Kenntnis eine bundeseinheit-
liche Auslegung?

3. Wie beurteilt sie aus ihrer Sicht die Tatsache, dass das Land Sachsen-Anhalt
für Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs „Rehabilitationspsy-
chologie“ an der Hochschule Magdeburg-Stendal auf Basis einer Gleichwertig-
keitsprüfung eine Zulassung zum Masterstudium im Fach „Psychologischer
Psychotherapeut“ ermöglicht?

4. Befürchtet sie durch die Zulassungspraxis des Landes Sachsen-Anhalt Wettbe-
werbsnachteile für Absolventinnen und Absolventen baden-württembergischer
Universitäten? 

5. Inwiefern wurde das Thema bundeseinheitlicher Zulassungskriterien bereits im
Kreis der Länder angesprochen?

6. Ist ihr bekannt, welche Haltung die Kassenärztliche Vereinigung bezüglich ein-
heitlicher Zulassungskriterien für die Ausbildung zum Psychologischen Psy-
chotherapeuten einnimmt?

7. Sind ihr Fälle von Zulassungen von Absolventinnen und Absolventen von Stu-
diengängen an Fachhochschulen zu universitären Masterstudiengängen durch
einzelne Länder bekannt?
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B e g r ü n d u n g

Im Zuge der Bologna-Reform wurde im Rahmen des gestuften Studiensystems
zwischen Masterabschlüssen an deutschen Universitäten und gleichstehenden
Hochschulen und Masterabschlüssen von Fachhochschulen unterschieden. Zur
Zulassung im Studienfach „Psychologischer Psychotherapeut“ wird entsprechend
§ 5 Absatz 2 Nr. 1 a PsychThG in Baden-Württemberg eine im Inland an einer
Universität oder gleichstehenden Hochschule bestandene Abschlussprüfung im
Studiengang „Psychologie“ vorausgesetzt. 

Das Land Sachsen-Anhalt hat mit einem Erlass Absolventinnen und Absolventen
des Studiengangs „Rehabilitationspsychologie“ an der Hochschule Madgeburg-
Stendal (FH) auf Basis einer Gleichwertigkeitsprüfung die Zulassung zum Stu -
dienfach „Psychologischer Psychotherapeut“ ermöglicht. Ziel dieser Kleinen An-
frage ist es, die Haltung der Landesregierung zur möglichen nicht-bundeseinheit-
lichen Auslegungs- und Zulassungspraxis und die Konsequenzen für die Absol-
ventinnen und Absolventen baden-württembergischer Universitäten in Erfahrung
zu bringen.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 13. August 2014 Nr. 0141.5/15/5554 beantwortet das Ministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst die Kleine An-
frage wie folgt:

1. Welche Zulassungsvoraussetzungen für ein Masterstudium im Fach „Psycholo-
gischer Psychotherapeut“ sind in Baden-Württemberg festgelegt?

Bei der Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin/zum Psychologi-
schen Psychotherapeuten auf der Grundlage des Psychotherapeutengesetzes
(PsychThG), handelt es sich um eine nachuniversitäre Ausbildung, die an staat-
lich anerkannten Ausbildungsstätten durchgeführt wird. Die Ausbildung besteht
aus einer praktischen Tätigkeit, die von theoretischer und praktischer Ausbildung
begleitet wird. Die Voraussetzungen für den Zugang zur Psychotherapeutenaus-
bildung sind in § 5 Abs. 2 PsychThG bundeseinheitlich festgelegt. Nach § 5 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 a) PsychThG wird zur Psychotherapeutenausbildung zugelassen, wer
über eine im Inland an einer Universität oder gleichstehenden Hochschule bestan-
dene Abschlussprüfung im Studiengang Psychologie verfügt, die das Fach Klini-
sche Psychologie einschließt und gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 des Hochschulrah-
mengesetzes der Feststellung dient, ob der Student oder die Studentin das Ziel er-
reicht hat. Das PsychThG bezieht sich dabei auf einen Diplomstudiengang Psy-
chologie. Als Äquivalent hierzu ist eine Kombination von einem Bachelor und ei-
nem Master in Psychologie anzusehen (konsekutiver Bachelor-/Masterstudien-
gang). 

Nach der Verwaltungspraxis in Baden-Württemberg muss ein mindestens neun -
semestriges Bachelor-/Masterstudium in Psychologie vorliegen, da auch die Re-
gelstudienzeit für den Diplomstudiengang Psychologie neun Semester betrug.
Weiterhin muss das Fach „Klinische Psychologie“ im Bachelor- und im Mas ter -
stu diengang mit einem Gesamtumfang von mindestens neun Credit-Points nach
ECTS-Grundsätzen studiert worden sein und mit einer Fachprüfung im Master
abschließen. Inhaltlich muss der Psychologiestudiengang der Rahmenordnung des
früheren Studiengangs Diplompsychologie bzw. des Nachfolgestudiengangs Ba-
chelor und Master in Psychologie entsprechen. In der Rahmenordnung sind be-
stimmte Grundlagen-, Vertiefungs- und Anwendungsfächer (u. a. Allgemeine
Psychologie, Entwicklungspsychologie, Klinische Psychologie, Pädagogische
Psychologie und Sozialpsychologie) vorgesehen, wobei bei dem Fach Klinische
Psychologie ein Mindestumfang von neun Credit-Points nach ECTS-Grundsätzen
vorgegeben wird. Dieser Mindestumfang wurde in einer Ländersitzung verein-
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bart. Weiterhin müssen die Studiengänge mit „Psychologie“ benannt sein, sog.
„Bindestrich-Abschlüsse“ wie z. B. Wirtschafts-, Gesundheits-, Schul- und Rehabi-
litationspsychologie erfüllen grundsätzlich nicht die Zulassungsvoraussetzungen. 

Die Entscheidung über die Zulassung zur Ausbildung treffen die staatlich aner-
kannten Ausbildungsinstitute in Baden-Württemberg. Zuständig für die Zulas-
sung zur staatlichen Prüfung nach Abschluss der Ausbildung ist das Regierungs-
präsidium Stuttgart. 

2. Gibt es für den Begriff „gleichstehende Hochschule“ des § 5 Abs. 2 Nr. 1 a Psy-
chotherapeutengesetz (PsychThG) nach ihrer Kenntnis eine bundeseinheitliche
Auslegung?

Es liegen keine Kenntnisse darüber vor, ob es eine bundeseinheitliche Auslegung
des Begriffs „gleichstehende Hochschule“ i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 a PsychThG gibt.
Den Universitäten gleichgestellte Hochschulen sind u. a. Technische Hochschulen,
Pädagogische Hochschulen und Theologische Hochschulen. Dagegen handelt es
sich bei Fachhochschulen/Hochschulen für angewandte Wissenschaften um keine
Hochschulen, die einer Universität im Sinne von § 5 Abs. 2 Nr. 1 PsychThG gleich-
stehen. Diese Auffassung wurde von der Rechtsprechung bereits bestätigt (vgl.
Hessischer VGH, Beschluss vom 2. Juni 2010, Az.: 7 A 1908/09.Z). 

3. Wie beurteilt sie aus ihrer Sicht die Tatsache, dass das Land Sachsen-Anhalt
für Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs „Rehabilitationspsycho-
logie“ an der Hochschule Magdeburg-Stendal auf Basis einer Gleichwertig-
keitsprüfung eine Zulassung zum Masterstudium im Fach „Psychologischer
Psychotherapeut“ ermöglicht?

Nach der geltenden Gesetzeslage erfüllen Absolventinnen und Absolventen des
Studiengangs „Rehabilitationspsychologie“ an der Hochschule Magdeburg-Sten-
dal nicht die Voraussetzungen für den Zugang zur Psychotherapeutenausbildung
(so auch VGH Hessen a. a. O.). Bei der Hochschule Magdeburg-Stendal handelt
es sich um eine Fachhochschule und damit um keine Hochschule, die einer Uni-
versität im Sinne von § 5 Abs. 2 Nr. 1 a PsychThG gleichsteht (s. o.). Weiterhin
wird an der Hochschule Magdeburg-Stendal die Abschlussprüfung nicht – wie im
Gesetz gefordert – im Studiengang Psychologie abgelegt, sondern im Fach Reha-
bilitationspsychologie. In dem Studiengang Rehabilitationspsychologie findet ei-
ne Spezialisierung in einem Ausschnitt des Fachs Psychologie statt und es werden
nicht – wie im Studiengang Psychologie – die Grundlagen in allen wesentlichen
Bereichen des Faches Psychologie vermittelt. 

4. Befürchtet sie durch die Zulassungspraxis des Landes Sachsen-Anhalt Wettbe-
werbsnachteile für Absolventinnen und Absolventen baden-württembergischer
Universitäten?

Sachsen-Anhalt hat im Vergleich zu Baden-Württemberg wesentlich geringere
Ausbildungszahlen zu verzeichnen. So absolvierten im Jahr 2012 in Baden-Würt-
temberg insgesamt 174 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die staatliche Prüfung
für Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeu-
ten, während es in Sachsen-Anhalt lediglich 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
gab. Im Jahr 2013 lag die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Baden-
Württemberg sogar über 200, in Sachsen-Anhalt nahmen dagegen nur 23 an der
staatlichen Prüfung teil. Über die letzten Jahre betrachtet war Baden-Württemberg
in einem bundesweiten Vergleich auch eines der Bundesländer mit der geringsten
Misserfolgsquote bei der staatlichen Prüfung. Von einem Wettbewerbsnachteil
für Baden-Württemberg ist daher nicht auszugehen. 

5. Inwiefern wurde das Thema bundeseinheitlicher Zulassungskriterien bereits im
Kreis der Länder angesprochen?

Das Thema bundeseinheitliche Zulassungskriterien für die Ausbildung nach dem
PsychThG war bereits mehrfach Gegenstand von Bund-Länder-Besprechungen.
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Die Länder haben sich hier stets für eine klare Regelung der Zulassungsvorausset-
zungen ausgesprochen, um einen bundeseinheitlichen Gesetzesvollzug sicherzu-
stellen. Im Rahmen der vom Bundesministerium für Gesundheit bereits angekün-
digten Novellierung des PsychThG sollen die Zugangsvoraussetzungen klar defi-
niert werden. 

6. Ist ihr bekannt, welche Haltung die Kassenärztliche Vereinigung bezüglich ein-
heitlicher Zulassungskriterien für die Ausbildung zum Psychologischen Psycho -
therapeuten einnimmt?

Es ist nicht bekannt, welche Haltung die Kassenärztliche Vereinigung bezüglich
einheitlicher Zulassungskriterien für die Ausbildung zum Psychologischen Psy-
chotherapeuten einnimmt. Die Kassenärztliche Vereinigung ist allerdings auch le-
diglich zuständig für die Zulassung von Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten zur vertragsärztlichen Versorgung und nicht für die Zulassung zu einer
entsprechenden Ausbildung. Die Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung
kann nur dann erfolgen, wenn nach Abschluss der Ausbildung mit der staatlichen
Prüfung eine Approbation als Psychologische Psychotherapeutin oder Psycholo-
gischer Psychotherapeut erteilt wurde. Über die Zulassung zur staatlichen Prüfung
entscheidet in Baden-Württemberg das Regierungspräsidium Stuttgart (s. o.). 

7. Sind ihr Fälle von Zulassungen von Absolventinnen und Absolventen von Stu -
diengängen an Fachhochschulen zu universitären Masterstudiengängen durch
einzelne Länder bekannt?

Der Landesregierung sind entsprechende Fälle weder aus Baden-Württemberg
noch aus anderen Ländern bekannt.

In Vertretung

Lämmle

Ministerialdirektor
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